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RS OGH 1955/11/23 7Ob499/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1955

Norm

EO §378 A

Rechtssatz

Erlassung einer einstweiligen Verfügung bezüglich einer in einem Erbschaftsstreit verfangenen Liegenschaft gegenüber

einer an diesem Erbschaftsstreit nicht beteiligten Person, die inzwischen die Liegenschaft erworben hat und

weiterveräußern will.
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